
Eigentumsgarantie und Enteignungsschutz 

(3) Immaterialgüterrechte 

Immaterialgüterrechte unterliegen in vermögensrechtlicher Hinsicht 
ebenfalls dem Schutz des Art. 34 Abs. 1 LV.66 Für das Urheberrecht 
ergibt sich dies indirekt aus der Verfassung selbst, die in An. 34 Abs. 2 
LV - also in unmittelbarem systematischem Kontext zur tatbestandli
chen Gewährleistung des Eigentums in Absatz 1 - dem Gesetzgeber den 
Auftrag erteilt, das Urheberrecht zu regeln. 

(4) Öffentlich-rechtliche Rechtspositionen 

Nach deutscher Rechtsprechung und Lehre können auch im öffentlichen 
Recht wurzelnde Ansprüche den Schutz der Eigentumsgarantie gemes
sen, wenn sie zu einem wesentlichen Teil Äquivalent eigener Leistung 
sind.67 Dies betrifft vor allem sozialrechtliche Positionen wie Renten-
Anwartschaften). 

Damit wird den Funktions- und Strukturveränderungen des Eigen
tums68 Rechnung getragen, vor allem dem Umstand, dass heute für viele 
namentlich öffentlich-rechtliche Rechtspositionen die Grundlage ihrer 
Existenz- und Freiheitssicherung übernehmen. Hier erweist sich auch 
der Gedanke des 'Vertrauenseigentums* als fruchtbar. 

Der Staatsgerichtshof hat sich mit den dadurch aufgeworfenen Fragen 
noch nicht befasst.69 Doch wird man - wie in der Schweiz -70 zumindest 
diejenigen öffentlich-rechtlichen Ansprüche als von Art. 34 Abs. 1 LV 
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stoss gegen Art. 34 Abs. 1 LV erblickt werden könne. 
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